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Anordnung 
über die Finanz- und Valutaberichterstattung 
der volkseigenen Außenhandelsunternehmen, 

des VEB Leipziger Messeamt, des VEB Deutrans 
und des VEB Deutfracht.

Vom 23. August 1955
„ I.

1. Die Finanz- und Valutaberichterstattung der volks
eigenen Außenhandelsunternehmen, des VEB Leip
ziger Messeamt, des VEB Deutrans und des VEB 
Deutfracht besteht aus:
a) dem monatlichen Finanzbericht Außenhandel 

(FBA) des Ministeriums für Außenhandel und 
Innerdeutschen Handel,

b) dem Kontrollbericht Außenhandel,
. c) der Preisausgleichsberichterstattung,

d) der Valutaberichterstattung,
e) dem Bericht über die Verwendung der geplan- 

. ten Mittel für den Arbeitsschutz,
Y f) dem Nachweis über die Umlaufsmittelfinanzie

rung und Kreditdeckung, 
g) der Meldung über Lagerbestände.:

2. Der Minister für Außenhandel und Innerdeutschen 
Handel ist berechtigt, neben den angeführten auch 
andere mit Außenhandelsaufgaben betraute Orga
nisationen zu dieser Berichterstattung zu ver
pflichten.

3. per Minister für Außenhandel und Innerdeutschen 
Handel ist verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, die 
eine termingerechte und ordnungsmäßige Bericht
erstattung gewährleisten.-

IL
Aufstellung und Einreichung der Berichte 

1. Monatlicher Finanzbericht Außenhandel (FBA)
a) Auf Grund des Monatsabschlusses haben die 

volkseigenen Außenhandelsunternehmen, der 
VEB Leipziger Messeamt, der VEB Deutrans 
und der VEB Deutfracht den FBA aufzustellen 
und reichen
zwei Exemplare an das Ministerium für Außen

handel und Innerdeutschen Handel, 
ein Exemplar an die Deutsche Notenbank, 
ein Exemplar an die Staatliche Plankommission, 
ein Exemplar an die Staatliche Zentralverwal

tung für Statistik, 
bis zum 15. des darauffolgenden Monats ein, mit 
Ausnahme des FBA für die Monate Dezember 
und Januar. Der Dezember-FBA ist bis zum 
31. Januar des folgenden Jahres und der 
Januar-FBA bis zum 20. Februar einzureichen.

b) Der VEB Deutrans und der VEB Deutfrächt 
reichen darüber hinaus zu den unter Buchst, a 
angegebenen Terminen ein Exemplar des FBA 
an den Magistrat von Groß-Berlin, Abgaben
verwaltung, und der VEB Leipziger Messeamt 
ein Exemplar des FBA an die Unterabteilung 
Abgaben beim Rat der Stadt Leipzig ein.

c) Die Verlängerung des Abgabetermins für die 
Finanzberichte Dezember und Januar beinhaltet 
nicht gleichzeitig eine Verlängerung des Ab
führtermins für die j Körperschaftsteuer- und 
Nettogewinnabführung. Es ist auf alle Fälle 
dafür Sorge zu tragen, daß angemessene Ab
schlagszahlungen bis zum 15, Januar bzwä 
15. Februar geleistet werden.


